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Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2011-898-3

unter www.betriebs-berater.de

LEITSATZ

Ein Kredit mit ver�nderlichen Bedingungen, bei dessen Abschluss der Ge-

samtbetrag aller vom Verbraucher zur Tilgung des Kredits sowie zur Zah-

lung der Zinsen und Kosten zu entrichtenden Teilzahlungen auf der

Grundlage der bei Vertragsabschluss maßgeblichen Bedingungen anzuge-

ben ist, liegt auch dann vor, wenn bei einer unechten Abschnittsfinanzie-

rung ein endf�lliger Festkredit mit einer Investmentfondsbeteilung derart

verbunden ist, dass die Tilgung des Kredits f�r die Laufzeit des Darlehens

ausgesetzt wird und daf�r außer einer Einmalzahlung monatliche Teilzah-

lungen auf die Fondsbeteiligung geleistet werden, die nach dem Anlage-

konzept (hier: EuroPlan) sp�ter zur R�ckzahlung des Kredits verwendet

werden sollen.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Kl�ger hatte sich an einem mehrstufigen Anlagemodell beteiligt.

Dabei nahm er ein Darlehen auf, das teilweise zur Einzahlung in eine

britische Lebensversicherung, teilweise zur Beteiligung an einem Invest-

mentfonds verwendet wurde. Das Darlehen sollte nach 15 Jahren ge-

tilgt werden, Zinsen waren jedoch nur f�r zehn Jahre festgeschrieben.

F�r die die Zinsbindungsfrist �berschreitende Laufzeit war vereinbart,

dass von den Parteien neue Konditionen zu verhandeln sind. Im Fall

des Scheiterns sollte das Darlehen bereits zum Ende der Zinsbindungs-

frist zur Tilgung f�llig werden. Die Zinsen des Darlehens waren durch

laufende Ertr�ge aus der Lebensversicherung zu bedienen, und die

Darlehensvaluta sollte bei Laufzeitende durch das Investmentfondsgut-

haben, das durch laufende Sparraten erh�ht wurde, getilgt werden. Im

Vertrag war eine „Gesamtsumme aller Darlehensleistungen“ angegeben,

die jedoch nur die Zeit bis zum Ende der Zinsbindungsfrist, nicht aber

bis zum Tilgungstermin nach 15 Jahren umfasste.

Das Berufungsgericht hatte die beklagte Bank verurteilt, auf das Darle-

hen geleistete Zinszahlungen an den Kl�ger zur�ckzuzahlen, soweit

diese den Betrag von 4% p.a. �berstiegen. Dies begr�ndete es damit,

dass die nach dem fr�heren § 4 Abs. 1 S. 4 Nr. 1b) S. 2 VerbrKrG erfor-

derliche Angabe des Gesamtbetrages aller zu entrichtenden Teilzahlun-

gen gefehlt habe. Gem�ß § 6 Abs. 2 S. 2 VerbrKrG ergebe sich daher

die Reduzierung des Darlehenszinses auf den gesetzlichen Zinssatz

(§ 246 BGB, also 4%), und dem Kl�ger stehe ein Anspruch aus unge-

rechtfertigter Bereicherung gegen die Bank zu. Der BGH best�tigt das

OLG M�nchen in vollem Umfang. Einw�nde der Revision, eine Angabe

sei aufgrund spekulativer Elemente der verschiedenen Bausteine des

Anlagemodells �berhaupt nicht m�glich gewesen, tritt der Senat inso-

weit entgegen, als die Angaben jedenfalls „auf Grundlage der bei Ab-

schluss des Vertrages geltenden Anfangskonditionen“ h�tten gemacht

werden m�ssen.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung schließt konsequent an andere Entscheidungen des XI.

Zivilsenats zu sog. „unechten Abschnittsfinanzierungen“ an. Eine solche

zeichnet sich dadurch aus, dass die Darlehenszinsen nicht f�r die gesamte

Laufzeit des Darlehens festgelegt sind. Dass auch im vorliegenden Fall zu-

n�chst Verhandlungen �ber die Anpassung der Darlehenskonditionen

und nur bei deren Scheitern eine Tilgungsf�lligkeit des Darlehens vorge-

sehen war, f�hrt dazu, dass es sich um ein Darlehen mit „ver�nderlichen

Bedingungen“ i. S. v. § 4 Abs. 1 S. 5 Nr. 1b) S. 2 VerbrKrG handelte. Daran

�ndert die Zinsbedienung „�ber Eck“ durch die abgeschlossene Lebens-

versicherung nichts.

Dr. Tim Weber, Partner bei Gleiss Lutz, Frankfurt a.M.

BGH: Ausgleichspflichtige
Unternehmervorteile bei Beendigung des
Handelsvertretervertrags auch bei besonders
langlebigen Wirtschaftsg�tern

BGH, Vers�umnisurteil vom 17.11.2010 – VIII ZR 322/09

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2011-129-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITSATZ

Auch bei besonders langlebigen Wirtschaftsg�tern (hier: Industriefußb�-

den mit einer Haltbarkeit von 25 Jahren) k�nnen dem Unternehmer bei

Beendigung des Handelsvertretervertrages aus der Gesch�ftsverbindung

ausgleichspflichtige Unternehmervorteile insoweit verbleiben, als mit Fol-

geauftr�gen von expandierenden Unternehmen oder mit Nachbestellun-

gen von Kunden zu rechnen ist, die w�hrend der Lebensdauer der bezo-

genen Produkte außerhalb von Gew�hrleistungsarbeiten gleichartiges

Material zur Behebung von Sch�den ben�tigen.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit seiner Entscheidung vom 17.11.2010 (VIII ZR 322/09 – interessan-

terweise einem Vers�umnisurteil, dessen Begr�ndung indessen nicht

auf der S�umnis des Beklagten, sondern auf einer Sachpr�fung be-

ruhte) erleichtert es der BGH einem Handelsvertreter wesentlich, die

Voraussetzungen eines Ausgleichsanspruchs darzulegen. Nach Ansicht

des BGH gen�gt es f�r einen schl�ssigen Vortrag, wenn ein Handels-

vertreter Tatsachen vortr�gt, die „geeignet und erforderlich“ sind, einen

Ausgleichsanspruch als in seiner Person entstanden erscheinen zu las-

sen. Ein schl�ssiger Vortrag erfordere dagegen nicht, auch die Wahr-

scheinlichkeit dieser Tatsachen darzulegen, dies sei n�mlich einer Be-

weisaufnahme vorbehalten.

In seiner Entscheidung, welche sehr langlebige Produkte – Industrie-

fußb�den – betraf, stellt der BGH zudem fest, dass als Folgegesch�fte

nicht nur Neubestellungen, sondern etwa auch Reparaturauftr�ge an-

zusehen seien, und zwar ohne dass es darauf ankomme ob diese auf

einer neuerlichen Vermittlungst�tigkeit des Handelsvertreters beruhen

und ob dieser vertraglich ausdr�cklich mit der Vermittlung von Repara-

turauftr�gen betraut wurde. Bis zu seiner Novellierung aufgrund der

EG-Richtlinie verlangte § 89b Abs. 1 Nr. 2 a. F. m�gliche Provisionsverlu-

ste des Handelsvertreters noch als zwingende Voraussetzung des Aus-

gleichsanspruchs. Nach der derzeitigen Fassung des § 89b HGB sind

m�gliche Provisionsverluste zwar nicht mehr eine zwingende Voraus-

setzung eines Ausgleichsanspruchs, aber immerhin noch ein im Rah-

men der Billigkeitspr�fung hervorgehobener Umstand. In der Literatur

wird durchaus nachhaltig vertreten, die Zahlung eines Ausgleichs ohne
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entsprechende Provisionsverluste des Handelsvertreters entspr�che

nicht der Billigkeit. Dies veranlasst den BGH jedoch nicht, auch Ge-

sch�fte, denen kein entsprechender Provisionsverlust eines Handelsver-

treters gegen�bersteht, als provisionsfreie Folgegesch�fte zu qualifizie-

ren. Der BGH festigt damit seine Rechtsprechung, nach der ein „Vor-

teil“ zwar aus der Gesch�ftsverbindung stammen, aber diesem nicht

unbedingt der Verlust einer ansonsten bestehenden Provisionszah-

lungspflicht gegen�ber stehen muss.

PRAXISFOLGEN

Mit seiner Entscheidung st�rkt der BGH die Position eines Handelsvertre-

ters. Die Anforderungen an den prozessualen Vortrag d�rfen nicht �ber-

spannt werden; ein Unternehmen kann einem Ausgleichsanspruch, der

auch Reparaturauftr�ge als Folgeauftr�ge umfasst, nicht dadurch entge-

hen, dass es die Vermittlung von Reparaturauftr�gen ausdr�cklich aus

dem Vertrag ausschließt.

Dr. Mark C. Hilgard, RA und Partner, Mayer Brown LLP, Frankfurt a.M.

OLG K�ln: Auch die aufschiebend
bedingte gerichtliche Bestellung von
Aufsichtsratsmitgliedern im Falle der
Wahlanfechtung ist ausgeschlossen

OLG K�ln, Beschluss vom 23.2.2011 – I-2 Wx 41/11

Volltext des Beschlusses: // BB-ONLINE BBL2011-1236-1

unter www.betriebs-berater.de

LEITS�TZE

1. Wenn gegen die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptver-

sammlung einer Aktiengesellschaft eine Anfechtungs- oder Nichtigkeits-

klage erhoben wird, hat die Gesellschaft nicht die M�glichkeit, zur Ver-

meidung der mit der R�ckwirkung einer stattgebenden Entscheidung ver-

bundenen Risiken das gew�hlte Aufsichtsratsmitglied durch das Register-

gericht analog § 104 Abs. 2 AktG aufschiebend bedingt bestellen zu

lassen. Eine derartige Ausweitung der Bestellungsm�glichkeiten ist dem

Gesetzgeber vorbehalten.

2. Jedenfalls dann, wenn das Registergericht einem vorsorglich gestellten

Antrag auf Erg�nzung des Aufsichtsrats nach § 104 Abs. 2 AktG nicht

stattgeben will, ist eine Anh�rung oder Benachrichtigung der bislang

nicht am Verfahren beteiligten Aktion�re der Gesellschaft nach § 7 Abs. 2

und Abs. 4 FamFG entbehrlich.

ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand der Entscheidung des OLG K�ln war die Frage, ob nach der

derzeitigen gesetzlichen Situation f�r den Fall einer erfolgreichen Wahlan-

fechtung eine hierauf aufschiebend bedingte gerichtliche Bestellung ei-

nes Aufsichtsratsmitglieds m�glich ist. Das Gericht hat die hieraus resul-

tierenden Nachteile klar erkannt, eine L�sung des Dilemmas aber im We-

sentlichen dem Gesetzgeber �berlassen.

Die erfolgreiche Anfechtung eines Wahlbeschlusses der Hauptversamm-

lung entfaltet ex tunc Wirkung, so dass – anders als beim mitbestimmten

Aufsichtsrat – die in der Zeit zwischen Wahl und rechtskr�ftiger Anfech-

tungsentscheidung gefassten Beschl�sse des Aufsichtsrats, an denen das

betroffene Aufsichtsratsmitglied kausal mitgewirkt hat, von Ausnahmef�l-

len abgesehen, unwirksam sind (H�lters, Anfechtungsgesetz, 1. Aufl.

2011, § 251, Rn. 21).

Das Gericht verneint sowohl die unmittelbar als auch die analoge Anwen-

dung des § 104 Abs. 2 AktG. Sp�testens seit Inkrafttreten des ARUG sei

die Planwidrigkeit der Regelungsl�cke als Voraussetzung f�r eine Analo-

gie zu verneinen.

Hinzu k�me, dass die Person des zu bestellenden Mitglieds im Ermes-

sen des Gerichts st�nde. Eine (aufschiebend bedingte) gerichtliche Be-

stellung mache unter Ber�cksichtigung der Zielsetzung der Gesellschaft

nur dann Sinn, wenn gerade die Person bestellt w�rde, deren Wahl im

Rahmen der Anfechtung zur �berpr�fung anst�nde. Dies sei jedoch

nicht zwingend; insbesondere k�nne nicht von einer Ermessensreduzie-

rung auf Null ausgegangen werden, da die Willens�ußerung der

Hauptversammlung zwar ein gewichtiges, nicht jedoch das einzige Kri-

terium sei.

PRAXISFOLGEN

Die Entscheidung des OLG K�ln best�tigt die bisherige Rechtsprechung;

weder die unmittelbare noch die aufschiebend bedingte gerichtliche Be-

stellung bis zur rechtskr�ftigen Entscheidung �ber die Anfechtung wer-

den als L�sungswege anerkannt; hierauf muss sich die Praxis einstellen.

Dabei sind die Risiken f�r die Gesellschaften erheblich und von den Ge-

richten auch erkannt.

Von Seiten des OLG K�ln wird – bis zur Regelung de lege ferenda – eine

L�sung �ber die Ausweitung des Instituts des fehlerhaften Organs favori-

siert. Danach ist bereits heute anerkannt, dass bis zur rechtskr�ftigen Ent-

scheidung �ber die Anfechtung das jeweilige Aufsichtsratsmitglied hin-

sichtlich Haftung, Sorgfaltspflichten und Verg�tung wie ein unangefoch-

ten bestelltes Mitglied behandelt wird. Dies k�nnte auch auf die Wirksam-

keit der Beschlussfassung ausgeweitet werden, so dass de facto die

Entscheidung �ber die Anfechtung mit ex nunc Wirkung erginge.

Alternativ sollten Unternehmen, die sich Anfechtungsrisiken ausgesetzt

sehen, eine Erh�hung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf zumin-

dest sechs andenken, um auf diese Weise eine kausale Mitwirkung des

betroffenen Aufsichtsratsmitglieds entbehrlich zu machen. In diesem Fall

blieben die Beschl�sse wirksam, sofern die erforderliche Mehrheit ohne

die Stimme des betroffenen Mitglieds erreicht worden ist. Dar�ber hinaus

sollte durch eine entsprechend unterschiedliche Bestellungsdauer sicher

gestellt werden, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats sich nicht mehrheit-

lich einer Wahlanfechtung ausgesetzt sehen; aus dem gleichen Grunde

sollte bei „riskanten“ Hauptversammlungen auf eine Blockabstimmung

verzichtet werden.

Dr. Evelyn Klasen, RAin/FAin HaGesR, Kanzlei Klasen, Stuttgart
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